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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Im Gewerbegebiet Süd von Eschborn (Main-Taunus-Kreis) soll auf dem Gelände des TZE Eschborn 

(Technisches Zentrum Eschborn) im Zuge einer Neuordnung ein identitätsstiftendes, nachhaltiges 

Quartier mit vorwiegender Büronutzung geschaffen werden. Der Aufstellungsbeschluss für ein 

Bebauungsplanverfahren ist bereits erfolgt. Die Offenlage des Bebauungsplans ist bis Mitte nächsten 

Jahres vorgesehen. Zur Umsetzung des genannten B-Planverfahrens ist der Abbruch mehrerer 

Bestandsgebäude notwendig, darunter das zentral gelegene Bürohochhaus TZE. 

Durch das Vorhaben wird in Lebensräume eingegriffen, in denen geschützte Vogelarten des Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie (VSch-RL) sowie Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) zu vermuten 

sind. Um eine Aussage treffen zu können, ob durch das Vorhaben gegen die Verbotstatbestände des 

§ 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG verstoßen werden kann, ist eine vorhergehende Begutachtung des Grund-

stücks erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Planungsgesellschaft Natur & Umwelt mbH ( ) am 06.09.2022 

durch die OFB Sechste PE GmbH & Co. KG mit einer natur- und artenschutzfachlichen Potenzialanalyse 

beauftragt. Auf Basis einer Begehung des Untersuchungsgebiets soll das Artenpotenzial analysiert und 

eine vorhabenbedingte Auswirkungsprognose erstellt werden. Gegebenenfalls wird der Bedarf für ver-

tiefenden Erfassungen in 2023 skizziert.  

 

2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

In § 44 BNatSchG sind besondere artenschutzrechtliche Verbote geregelt. Für das Baugenehmigungs-

verfahren sind die gesetzlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zum Schutz bestimmter besonders 

und streng geschützter Tier- und Pflanzenarten relevant. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG definiert. 

Bei den besonders geschützten Arten handelt es sich gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG um Tier- und 

Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der EG-Artenschutzverordnung aufgeführt sind. Besonders ge-

schützt sind darüber hinaus die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL), alle europäischen 

Vogelarten i. S. des Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) sowie Tier- und Pflanzenarten der Anlage 1 

Spalte 2 und 3 zu § 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV). 

Die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. Streng geschützt 

sind die Arten des Anhangs A der EG-Artenschutzverordnung, des Anhangs IV der FFH-RL sowie der 

Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 BArtSchV. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder 

zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 

lokalen Population einer Art verschlechtert, 
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3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten und ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Gem. aktuellem BAUVORLAGENERLASS vom 20. Januar 2022 gelten artenschutzrechtliche Regelungen im 

Gegensatz zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung für alle Vorhaben, unabhängig davon, ob sie 

im Innen- oder Außenbereich durchgeführt werden sollen oder ob für sie überhaupt eine Baugeneh-

migung erforderlich ist. Denn die geschützten Arten kommen nicht nur in der freien Natur im Außen-

bereich, sondern auch im Innenbereich vor. Beispielsweise können sich Nester von Vögeln in Dach-

stühlen oder an Hauswänden befinden, Fledermäuse können in Baumhöhlen oder an Gebäuden vor-

kommen, offene, besonnte Schotterflächen können von Eidechsen besiedelt sein. Zur Vermeidung ar-

tenschutzrechtlicher Verbote sind in vielen Fällen naturschutzfachliche Maßnahmen möglich. Sind der-

artige Maßnahmen nicht möglich, sieht § 45 Abs. 7 BNatSchG Ausnahmen von den Verboten nach § 44 

BNatSchG vor. Gegen die artenschutzrechtlichen Regelungen des BNatSchG darf bei der Realisierung 

von Vorhaben nicht verstoßen werden (BAUVORLAGENERLASS 2022).  

 

3 BESCHREIBUNG UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Rand des Gewerbegebiets Süd von Eschborn (Abbildung 1). 

Nach Osten hin wird es von der Alfred-Herrhausen-Allee begrenzt und nach Süden von der Elisabe-

thenstraße. Weiter südlich in einer Distanz von etwa 200 m verläuft die Bundesautobahn A66. Das 

Plangebiet selbst weist eine Fläche von rund 30.140 m² auf und ist überwiegend versiegelt. Das zentral 

gelegene Hochhaus TZE ist mit rund 89 Metern Höhe das höchste Bürogebäude im Gewerbegebiet 

Süd. Nach Norden und Süden wird dieses von angebauten flacheren Flügelgebäuden flankiert. Weiter 

finden sich im westlichen Bereich zwei größere mehrstockige Flachdachgebäude. Sechs weitere kleine 

Flachdachgebäude, darunter Pförtnergebäude, verteilen sich am nordöstlichen sowie südöstlichen 

Rand sowie auf der Freifläche zwischen TZE und den beiden westlichen größeren Bestandsgebäuden. 

Neben Bestandsgebäuden, größeren Parkplatzflächen und Zuwegungen finden sich nur wenige 

Vegetationsstrukturen in Form von Einzelbäumen und Baumreihen (v.a. Robinie, Bergahorn) sowie 

angelegten, gepflegten Hecken. Auch das umgebende Gewerbegebiet weist hohe Bestandsgebäude 

auf und ist durch einen hohes Maß an Versiegelung geprägt. Im nahen Umfeld findet sich lediglich im 

Süden zwischen Elisabethenstraße und der A66 Grünland mit teils eingestreuten breiten Gehölzzügen. 
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Abbildung 1: Geltungsbereich und Untersuchungsgebiet für das B-Planverfahren TZE Eschborn (rot umrandet). 

 

4 METHODISCHE VORGEHENSWEISE 

Am 19.10.2022 erfolgte eine einmalige Begehung des Untersuchungsgebiets. Die Bestandsbebauung 

sowie die vorhandenen Vegetationsstrukturen wurden dabei auf das Vorkommen (potenzieller) Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten, insbesondere auf das Vorhandensein von Vogel-

nistplätzen und Fledermausquartieren, untersucht. 

Aufgrund der Größe des Plangebiets und insbesondere des zentralen Hochhauses TZE erfolgte die Be-

gehung durch zwei Gutachterinnen. Die Fassade des TZE Gebäudes wurde soweit möglich aus der Nähe 

betrachtet (Begehung des Außenbereichs in der 19. Techniketage, der Dachterrasse sowie der Flach-

dächer der flankierenden flacheren Nebengebäude). Die weiteren Bereiche wurden mittels Fernglas 

untersucht. Die Begutachtung der anderen, deutlich kleineren Bestandsgebäude erfolgte vom Boden 

aus ebenfalls mittels Fernglas. 

Bei der faunistischen Erfassung sowie der Habitatstrukturen wurde folgendermaßen vorgegangen: 

• Fledermäuse:  Suche nach geeigneten Strukturen in Form von Spalten, Nischen, Einschlupf-

öffnungen und Hinweisen auf aktuelle bzw. ehemalige Quartiernutzung durch 

Fledermäuse (z.B. Kotanhäufungen, Fett- oder Urinspuren, Fraßreste) in den 

Bereichen der Außenfassade aller Bestandsgebäude. Zudem Kontrolle des 
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Kellers unterhalb des südöstlichen Pförtnergebäudes auf Eignung als potenzi-

elles Winterquartier.  

• Vögel:  Erfassung von Nestern an der Bestandsbebauung sowie in der auf dem Grund-

stück befindlichen Vegetation, die potenziell als Brutstätten geeignet erschei-

nen. Zusätzlich gezielte Suche nach Brutplatzrückständen. Sichtbeobachtun-

gen und Verhören singender bzw. rufender Individuen. 

Die Bäume des Plangebiets wurden hinsichtlich Fortpflanzungs- und Ruhestätten beider genannter 

Tiergruppen auf artenschutzrechtlich relevante Strukturen in Form von Baumhöhlen und- spalten so-

wie Horsten untersucht. 

Weitere geschützte Tiergruppen sind aufgrund fehlender artspezifischer Habitatstrukturen nicht zu er-

warten.  
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5 ERGEBNISSE 

Vögel  

Im Zuge der einmaligen Begehung am 19.10.2022 wurde ein Brutplatz des europarechtlich sowie nati-

onal streng geschützten Wanderfalken (Falco peregrinus; Anhang I Vogelschutzrichtlinie) an der nach 

Nordosten exponierten Stirnseite des TZE-Gebäudes am Außenbereich der 19. Techniketage festge-

stellt (Abbildung 2). Die Art weist in Hessen einen ungünstig-unzureichend Erhaltungszustand (EHZ) 

auf. Der Brutplatz findet sich an einer frei einfliegbaren, balkonartigen Nische (s. Kap. 9, Foto 4), welche 

für das anwesende Brutpaar speziell optimiert wurde. Der Wanderfalkenbrutplatz ist laut 

GRABOW (2017) seit 2005 besetzt. Zuletzt wurde für 2020 ein erfolgreiches Brutgeschehen mit 2 Jung-

falken, sowie für 2021 mit 3 Jungfalken dokumentiert (GRABOW 2021). Für 2022 liegt noch keine Ver-

öffentlichung vor. Bei der durchgeführten Begehung konnte das Revierpaar jedoch unmittelbar am 

Brutplatz sowie im Umfeld des Hochhauses beobachtet werden, sodass der Besatz weiterhin besteht. 

Das Paar nutzt regelmäßig den Schriftzug des gegenüberliegenden LG-Gebäudes (eigene Beobachtung 

sowie mündl. Bestätigung durch die Begleitpersonen).  

Die in der 19. Etage rund um das Gebäude verlaufende Brüstung wird von dem Paar intensiv als 

Fraßplatz genutzt. Der balkonartige Bereich dahinter ist durch ein angebrachtes Netz für den Einflug 

abgesperrt. Hier wurden zahlreiche Überreste geschlagener Beutetiere, v.a. Straßentauben aber auch 

weitere Kleinvögel, vorgefunden sowie Gewölle und etliche Kotspuren. 

 

Abbildung 2: Lage des Wanderfalkenbrutplatzes am TZE (gelbes Symbol).  
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Neben den Wanderfalken konnten bis auf die zahlreich anwesenden Straßentauben (unterliegen nicht 

den Schutzbestimmungen nach § 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG), welche an jeglichen Formen von Einbuch-

tungen und Auflageflächen der Bestandsgebäude brüten, nur wenige weitere Vogelarten gesichtet 

werden. So wurden zwei Paare des Hausrotschwanzes (günstiger EHZ) als typische gebäudebrütende 

Art im Umfeld des TZE-Gebäudes festgestellt. Potenzielle Brutplätze an dem Hochhausgebäude selbst 

konnten nicht direkt ausgemacht werden, jedoch zeigte ein Paar hier trotz der späten Jahreszeit re-

vieranzeigendes Verhalten. Weiter nutzen auch vereinzelt Rabenkrähen (günstiger EHZ) das UG zur 

Nahrungssuche. Die geringe Zahl erfasster Vogelarten ist zum einen jahreszeitlich beeinflusst, jedoch 

bietet das Plangebiet wie auch dessen Umfeld für Gehölz brütende Arten kaum Vegetationsstrukturen. 

An den Bestandsbäumen wurden keinerlei Höhlenstrukturen erfasst, sodass als weitere potenziell auf-

tretende Arten ubiquitär verbreiteter Freibrüter zu erwarten sind, wie beispielsweise Amsel, Ringel-

taube, Elster oder Rabenkrähen, die häufig im Siedlungsraum auftreten und denen ein günstiger EHZ 

zugewiesen ist. Im Zuge der Baumkontrollen wurden jedoch ausschließlich Nester der Ringeltaube in 

den Bäumen innerhalb des UG festgestellt. 

Als relevante Struktur wurde an dem im Nordwesten gelegenen Bestandsgebäude ein Loch in der Holz-

verkleidung des überdachten Eingangsbereichs dokumentiert (s. Kap. 9, Foto 11), welches typischen 

gebäudebrütenden Arten wie dem Hausrotschwanz oder auch dem Haussperling (RL HE V, RL D V, un-

günstig- unzureichender EHZ) als Brutplatz dienen kann. Die letztgenannte Art konnte allerdings nicht 

nachgewiesen werden. Als Standvogel sind Haussperlinge zumeist auch außerhalb der Brutzeit regel-

mäßig in ihrem Brutrevier zugegen. Da auch keinerlei Hinweise auf kolonieartige Brutplatzstrukturen 

vorliegen ist nicht von einem Vorkommen auszugehen. 

Insgesamt lassen sich aufgrund der Jahreszeit sowie der lediglich einmaligen Begehung keine abschlie-

ßenden Aussagen zu Revier-/Brutvögeln treffen (mit Ausnahme des gut dokumentierten Brutgesche-

hens des Wanderfalkenpaares). 

Der abrissbedingte Verlust des traditionell genutzten Wanderfalkenbrutplatz stellt hinsichtlich der 

Gruppe der Vögel den bedeutendsten artenschutzrechtlichen Konflikt dar. Da die Fassaden der Ge-

bäude - soweit ersichtlich - in einem intakten Zustand sind, konnten bis auf das genannte Loch in der 

Holzverkleidung des überdachten Eingangsbereichs eines der Nebengebäude keine weiteren Nischen 

oder Höhlungen vorgefunden werden, welche als typische Nistplätze gebäudebrütender Arten anzu-

sprechen wären. Aufgrund der Größe der Bestandsgebäude muss jedoch bedacht werden, dass ver-

einzelte relevante Strukturen möglicherweise nicht erkannt werden konnten. Insgesamt wird das Kon-

fliktpotenzial für weitere Gebäudebrüter jedoch als sehr gering angesehen, ebenso für die freibrüten-

den Vogelarten der Gehölze, da sich auf dem Gelände nur wenige geeignete Vegetationsstrukturen 

befinden.  
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Fledermäuse 

Hinsichtlich der Gruppe der Fledermäuse ergaben sich im Zuge der einmaligen Begehung zunächst 

keine Hinweise in Form von Kotanhäufungen, Fett- oder Urinspuren, Fraßresten oder anwesenden Tie-

ren, die auf einen aktuellen oder auch vergangenen Besatz hindeuten würden. Jedoch befinden sich 

an den Bestandsgebäuden zahlreiche Spaltöffnungen, welche als potenzielle Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten gebäudebewohnender Fledermausarten dienen können. Hier ist insbesondere mit einem 

Vorkommen der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus; RL HE 3, günstiger EHZ) zu rechnen, welche 

ubiquitär verbreitet ist und auch im Stadtgebiet von Frankfurt großflächig vorkommt. Aber auch wei-

tere gebäudebewohnende Fledermausarten wie die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus; RL D 3, 

RL HE 3, günstiger EHZ) oder Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus; RL D D, RL HE 2, EHZ nicht be-

wertet) können nicht ausgeschlossen werden. 

Das Hochhausgebäude TZE weist sowohl an den mittleren Bereichen der nach Nordosten und Südwes-

ten gerichteten Stirnseiten sowie im gesamten Bereich des Flachdachaufsatzes eine Vertäfelung mit 

Steinplatten auf. Diesen kommt aufgrund ihrer kleinen Abstände zueinander von meist etwa 1 cm, und 

dem dahinter liegenden Hohlraum eine ausgesprochen hohe Eignung als Spaltenquartier zu. Sie sind 

mindestens für kleine gebäudebewohnende Fledermausarten, wie die Zwergfledermaus nutzbar (s. 

Kap. 9, Fotos 6-8).  

Auch Bereiche unterhalb der Attika stellen potenziell nutzbare Quartiere für Fledermäuse dar. So fin-

den sich relevante Attikastrukturen entlang des Dachaufsatzes des TZE-Hochhauses, am nordwestlich 

gelegenen größeren Bestandgebäudes entlang des Flachdachs sowie der Überdachung des Eingangs-

bereichs, am weiteren westlich gelegenen großen Bestandsgebäude ebenfalls am Eingangsbereich, so-

wie an den weiteren Bestandsgebäuden insbesondere auch an der Pforte im südöstlichen Bereich in 

den Dachbereichen um die gesamten Gebäude herum. Inwieweit die Hohlräume unterhalb der Attika 

ausgeprägt sind, ist vom Boden aus nicht ausreichend ersichtlich und einschätzbar, es ist jedoch damit 

rechenen, dass dem Großteil der Attika Potenzial als Quartierstruktur für Fledermäuse zugesprochen 

werden kann. 

Das bereits oben erwähnte Loch in der Holzverkleidung des überdachten Eingangsbereichs des nord-

westlichen Gebäudes ist ebenfalls für Fledermäuse einfliegbar. 

Allein aufgrund der Größe des zentralen Hochhauses und der flächigen Eignung der mit Steinplatten 

vertäfelten Bereiche an eben diesem sowie der ebenfalls zahlreich vorhandenen Attikastrukturen ist 

mit dem Vorhandsein tatsächlich genutzter Fledermausquartiere zu rechnen. Ob es sich dabei um Ein-

zel-, Wochenstuben- oder Paarungsquartiere handelt, lässt sich ohne gezielte Erfassungen zur Fleder-

mausfauna nicht weiter beurteilen.  

Dem ebenfalls untersuchten Keller unterhalb des südöstlichen Pförtnergebäudes kommt hingegen 

keine Eignung als potenzielles Winterquartier für Fledermäuse zu. Dieser ist gewöhnlich gänzlich ver-

schlossen, so dass keine Einflugmöglichkeiten von außen bestehen. 

Auch den Bestandsbäumen kommt aufgrund nicht vorhandener Höhlenstrukturen keine Bedeutung 

als mögliches Baumquartier für Fledermäuse zu. 
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Für die Gruppe der Fledermäuse muss ohne eine vertiefende Untersuchung zunächst von einem hohen 

Konfliktpotenzial durch den Abriss ausgegangen werden, da großen Bereichen der Bestandsgebäude 

eine Eignung als potenzielles Quartier zukommt. Um Aussagen zu möglicherweise vorhandenen Wo-

chenstuben- oder Paarungsquartieren sowie zum Ausgleichsbedarf für den Verlust dieser Quartiere 

treffen zu können, werden gezielte Erfassungen zu den Fledermäusen empfohlen.  

 

6 EINSCHÄTZUNG DES ARTENSCHUTZRECHTLICHEN KONFLIKTPOTENZIALS 

6.1 BETRACHTUNG VERBOTSTATBESTÄNDE 

Die Übersichtsbegehung mit darauf basierender Potenzialanalyse ergab eine artenschutzrechtliche Be-

troffenheit für das am TZE brütende Wanderfalkenpaar sowie eine potenzielle Betroffenheit für wei-

tere, häufige Brutvogelarten sowie für die Gruppe der gebäudebewohnenden Fledermäuse. 

Unter Bezugnahme zu den drei Verbotstatbeständen gem. § 44 (1) BNatSchG (vgl. Kap. 2) ist unter der 

Annahme, dass im Zuge des B-Planverfahrens alle Bestandsgebäude abgebrochen werden sowie die 

vorhandene Vegetation überplant wird, mit folgenden artenschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen: 

Schädigung von Individuen und/oder Gelegen gem. § 44 (1) Nr.1 BNatSchG („Tötungsverbot“) 

Ohne entsprechende Vermeidungsmaßnahmen kann es beim Abbruch der Bestandsgebäude sowie 

dem Roden der Bestandsbäume zur Tötung flugunfähiger Jungvögel oder der Zerstörung von Gelegen 

kommen. Betroffen ist der Wanderfalke, dessen Brutplatz am TZE-Gebäude sicher identifiziert ist. Es 

ist jedoch auch mit der Brut weiterer Vogelarten an den Bestandsgebäuden zu rechnen (ins. Hausrot-

schwanz oder Amsel) sowie mit der Brut freibrütender Vogelarten an den vorhandenen Gehölzen  

(z. B. Amsel, Ringeltaube). 

Auch übertagende Fledermäuse könnten im Zuge des Abbruchs der Bestandsgebäude getötet oder 

verletzt werden. Es finden sich zahlreiche als Spaltenquartier geeignete Strukturen an den Gebäuden. 

Das Auftreten von Fledermäusen in den Gebäudestrukturen ist bei entsprechend milder Witterung 

ganzjährig möglich. Auch in den Wintermonaten mit Nächten über 0°C über mehrere Tage können sich 

insbesondere Zwergfledermäuse in ihren Tagesquartieren befinden. Brütende Vögel am Gebäude oder 

in der Vegetation sind dagegen lediglich während ihrer Brutperiode ab März zu erwarten. Davon ab-

weichend ist ein früher Brutbeginn ab Februar beim Wanderfalken möglich. Auch wenn die Art norma-

lerweise zwischen März und April mit dem Brutgeschäft beginnt. Generell gibt SÜDBECK ET AL. (2012) 

eine mögliche Brutzeit bis September an. Als reviertreuer Standvogel hält such das Wanderfalkenpaar 

aber ganzjährig in seinem Revier rund um den Brutplatz auf.  

Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Hinsichtlich möglicher quartierbeziehender Fledermäuse oder einem Brutgeschehen an den Bestands-

gebäuden kann es ohne Vermeidungsmaßnahmen zu einer erheblichen Störung kommen die aufgrund 

des vollständigen Abbruchs mit dem Tötungs-/Verletzungsrisiko einhergeht. 

Zerstörungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Im Zuge des Abrisses geht ein jahrelang genutzter Brutplatz des Wanderfalken verloren. Die Funktion 

von eben diesem bleibt ohne vorgezogene Ausgleichmaßnahmen im räumlichen Zusammenhang nicht 

bestehen. Auch für weitere gebäudebrütende Vogelarten wie dem Hausrotschwanz, aber auch für in 



 

 

 

ARTENSCHUTZRECHTLICHE POTENZIALANALYSE 

B-PLANVERFAHREN TZE ESCHBORN 

 

 

 11.11.2022 11 

 

Gebäuden quartierbeziehende Fledermausarten kann es zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten kommen, sodass ein Ausgleich notwendig wird.  

Für den Verlust der Gehölze wird kein artenschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf erforderlich. Für die 

potenziell zu erwartenden Offenbrüter in günstigem Erhaltungszustand kann davon ausgegangen wer-

den, dass auch ohne vorgezogene Maßnahmen die ökologische Funktionsfähigkeit der Fortpflanzungs-

stätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. Grundsätzlich sind diese Arten in der Lage kurz-

fristig in umliegende Strukturen auszuweichen. 

Dennoch sollte im Rahmen des B-Planverfahrens auf eine ausreichende Begrünung der Freiflächen mit 

heimischen, klimaangepassten Gehölzen geachtet werden, sodass nach Abschluss der Bauarbeiten 

eine rasche Wiederbesiedlung durch gehölzbrütende Vogelarten erfolgen kann. 

Die betrachteten Konflikte beziehen sich auf die vorbereitende Baufeldfreimachung mit Abriss der Be-

standsgebäude sowie dem Beseitigen der Bestandsvegetation. Da im Anschluss daran keine zu besie-

delnden Habitatstrukturen im Plangebiet verbleiben, wird für die Bauarbeiten im Zuge der Neugestal-

tung mit keinen weiteren Konflikten gerechnet. Anlage- sowie betriebsbedingt entsprechen die zu er-

wartenden Wirkfaktoren der Bestandssituation.  

 

6.2 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN 

ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT 

Da der Ausgleichbedarf an Quartieren für die Gruppe der Fledermäuse anhand der einmaligen Über-

sichtsbegehung nur grob abgeschätzt werden kann und dieser aufgrund der Größe der Gebäude und 

dem großflächigen Vorhandensein potenziell geeigneter Strukturen hoch angesetzt werden muss, wird 

angeraten, zunächst vertiefende Untersuchungen zur Gruppe der Fledermäuse durchzuführen. Nur so 

können auch Aussagen zu möglicherweise vorhandenen Wochenstuben- oder Paarungsquartieren ge-

troffen oder diese ausgeschlossen werden. Ein empfohlener Untersuchungsumfang wird in Kap. 6.3 

erläutert. 

Nachfolgend werden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funk-

tionalität (CEF= continuous ecological function) aufgeführt, unter deren Berücksichtigung dem Vorha-

ben nach derzeitigem Kenntnisstand keine artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen.  

6.2.1 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG 

Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tierarten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstat-

bestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter deren Berücksichtigung 

Vermeidungsmaßnahme 1: Zeitliche Beschränkung von Fällung und Rodung 

Gehölze, welche durch das Vorhaben betroffen sind, sind im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. gemäß 

§ 39 (5) BNatSchG zu entfernen, um Tötungen und Verletzungen von Jungvögeln sowie die Zerstörung 

von Gelegen zu vermeiden. Adulte Vögel können dem Eingriff jederzeit ausweichen. 
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Vermeidungsmaßnahme 2: Zeitliche Beschränkung der Gebäudeabbrüche 

Durch den Abbruch der Bestandsgebäude in der Zeit vom 1.11. bis 28.2. (in Anlehnung an §39 (5) 

BNatSchG) können Tötungen und Verletzungen an Jungvögeln und Eiern vermieden werden. Adulte 

Vögel können dem Eingriff jederzeit ausweichen. Außerdem kann durch diese Terminierung das Risiko 

einer Schädigung von Fledermäusen verringert werden, da die Fortpflanzungszeit vorüber ist bzw. die 

meisten Arten sich in ihren Winterquartieren außerhalb des Eingriffsbereiches befinden. Im Falle mil-

der Witterungen in den Wintermonaten bei denen über mehrere Nächte Temperaturen > 0°C herr-

schen, kann jedoch auch innerhalb dieses Zeitraums eine Anwesenheit von Fledermäusen in potenziell 

vorhandenen Tagesquartieren nicht prinzipiell ausgeschlossen werden, sodass auch hier eine Kontrolle 

der potenziellen Quartierstrukturen unmittelbar vor Abriss zu erfolgen hat (vgl. Vermeidungsmaß-

nahme 3: Umweltbaubegleitung).  

Vermeidungsmaßnahme 3: Umweltbaubegleitung 

Bei entsprechend milder Witterung (> 0°C in Nächten an mehreren aneinander folgenden Tagen ist 

auch innerhalb des genannten Zeitraums vom 1.11. bis 28.02. mit einer Aktivität der Fledermäuse zu 

rechnen und somit eine Anwesenheit in den als Quartier geeigneten Strukturen nicht auszuschließen. 

Somit ist die Anwesenheit einer sachverständigen Person notwendig, während der Abnahme der po-

tenziell für Fledermäuse geeigneten Strukturen unterhalb der Steinplattenvertäfelungen sowie der At-

tikaverkleidungen, um potenziell vorkommende Tiere feststellen und bergen zu können. Einzelne 

kleinflächige Strukturen, wie das Loch in der Holzverkleidung des überdachten Eingangsbereichs des 

nordwestlichen Gebäudes, können nach Feststellung der Absenz von Tieren verstopft werden, sodass 

bis Baubeginn keine Besiedlung mehr erfolgen kann. 
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6.2.2 MAßNAHMEN ZUR SICHERUNG DER KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGIS CHEN FUNKTI-

ONALITÄT 

Folgende Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnah-

men) wird durchgeführt, um Gefährdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die Ermittlung der 

Verbotstatbestände erfolgt unter ihrer Berücksichtigung: 

Ausgleichsmaßnahme 1: Ersatz von Nistplätzen und Fledermausquartieren  

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten für gebäudebrütende Kleinvögel zu wahren, 

sind an den neu zu errichtenden Gebäuden geeignete Nisthilfen in die Fassade zu integrieren. Aufgrund 

der zwei festgestellten Paare des Hausrotschwanzes wird mit dem Verlust von mehreren Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten dieser Art gerechnet. Diese sind im Verhältnis 1:3 zu kompensieren, sodass 

insgesamt 6 Halbhöhlennistkästen an den Bestandsgebäuden einzuplanen sind. (Anmerkung: Für 

diese Art sind einfache Niststeine, z. B. von www.schweglershop.de, leicht in die Gebäudefassade zu 

integrieren und die Positionierung sollte schon zu Beginn der Planung vom Architekten berücksichtigt 

werden) 

Hinsichtlich der Fledermäuse muss ohne vertiefende Erfassung erst einmal von einem hohen Kompen-

sationsbedarf ausgegangen werden, sodass pro neu errichtetem Gebäude 10 Fledermauskästen an-

zubringen bzw. zu integrieren sind. Für die Kasten- und Standortwahl sowie die Anbringung sind qua-

lifizierte Fachkräfte zu Rate zu ziehen. (Anmerkung: Für die Fledermäuse sind gebäudeintegrierte Quar-

tiersteine, z. B. von www.schweglershop.de, leicht in die Gebäudefassade zu integrieren. Die Positio-

nierung und Ausrichtung sollten schon zu Beginn der Planung vom Architekten berücksichtigt werden) 

Aufgrund der Neugestaltung des Plangebiets einhergehend mit vollständigem Verlust der Bestandsge-

bäude lassen sich die geforderten Kompensationsmaßnahmen erst nach dem Abriss umsetzen, also 

mit dem Bau der neu geplanten Gebäude. Somit entsteht ein vorübergehendes Kompensationsdefizit 

für die Gebäudebrüter und gebäudebewohnende Fledermäuse. Da mit dem bereits erfassten Hausrot-

schwanz und der zu erwartenden Zwergfledermaus vorrangig Arten in günstigem Erhaltungszustand 

betroffen sind bzw. von einer Betroffenheit ausgegangen wird, kann damit gerechnet werden, dass es 

durch den time-lag-Effekt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustands der Lokalpopulatio-

nen kommen wird. 

Für den Brutplatz des Wanderfalken (ungünstig-unzureichender EHZ) muss allerdings bereits vor Ab-

riss des TZE-Gebäudes ein Ausgleich der Fortpflanzungsstätte durch das Anbringen eines geeigneten 

Nistkastens im erweiterten Umfeld (optimalerweise einem benachbarten Hochhaus) erfolgen. Bei der 

Standortwahl sind angrenzende besetzte Revier der Art zu berücksichtigen. Für eine erfolgsverspre-

chende Umsetzung dieser Umsiedlungsmaßnahme wird die Kontaktaufnahme mit dem Brutplatzbe-

treuer der Staatlichen Vogelschutzwarte Hessen Herr Ingolf Grabow empfohlen. Die Maßnahmenpla-

nung sollte zudem mit dem Umweltamt Frankfurt abgestimmt werden. 
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6.3 EMPFOHLENER UNTERSUCHUNGSUMFANG FLEDERMÄUSE  

Zur genauen Verortung möglicher Wochenstubenquartiere sind während der Wochenstubenzeit der 

Fledermäuse im Zeitraum von Juni – Juli zwei frühmorgendliche Schwärmkontrollen durchzuführen. 

Die Erfassung findet mindestens eine Stunde vor Sonnenaufgang und aufgrund der Größe der Gebäude 

mit mehreren Personen gleichzeitig statt. 

Zur Ermittlung möglicher Paarungsquartiere werden zwei spätsommerliche Schwärmkontrollen im 

Zeitraum von Mitte August – Mitte September ebenfalls durch mehrere Personen gleichzeitig durch-

geführt. Die Begehungen erfolgen in der zweiten Nachthälfte am frühen Morgen an möglichst wind-

stillen, warmen Nächten (Temp. >15 °C). 
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7 ARTENSCHUTZRECHTLICHES FAZIT 

Im Gewerbegebiet Süd von Eschborn (Main-Taunus-Kreis) soll auf dem Gelände des TZE Eschborn im 

Zuge einer Neuordnung ein identitätsstiftendes, nachhaltiges Quartier mit vorwiegender Büronutzung 

geschaffen werden. Zur Umsetzung des genannten B-Planverfahrens ist der Abbruch mehrerer 

Bestandsgebäude notwendig, darunter das zentral gelegene Bürohochhaus TZE. 

Im Zuge einer Übersichtsbegehung wurde das Plangebiet auf das Vorkommen (potenzieller) Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten geschützter Tierarten, insbesondere auf das Vorhandensein von Vogelnistplät-

zen und Fledermausquartieren, untersucht. Hier wurde die Bestandsbebauung sowie die vorhandenen 

Vegetationsstrukturen betrachtet. 

Am zentralen Hochhausgebäude wurde ein Brutplatz des Wanderfalken festgestellt. Das zugehörige 

Revierpaar wurde ebenfalls rund um das Plangebiet und am Brutplatz selbst beobachtet. Der Wander-

falkenbrutplatz ist seit 2005 besetzt (GRABOW 2017). 

Weiter wurden zwei Paare des typischen Gebäudebrüters Hausrotschwanz gesichtet, für welchen mit 

Brutplätzen an den Bestandsgebäuden gerechnet werden kann. 

Auf dem stark versiegelten Gelände sind nur wenige Vegetationsstrukturen in Form von Einzelbäumen 

und niedrigen Hecken vorhanden. An diesen wurden keinerlei Höhlenstrukturen festgestellt, sodass 

als weitere Vogelarten lediglich Freibrüter des Siedlungsraumes wie z.B. Amsel, Ringeltaube, Elster 

oder Rabenkrähe erwartet werden. 

Potenzial für Fledermausquartiere an den Bestandsgebäuden ist großflächig gegeben. Die mit 

Steinplatten vertäfelten Bereiche an den Stirnseiten und dem Dachaufsatz des TZE-Gebäudes sowie 

zahlreich vorhandener Attikastrukturen sind potenziell als Spaltenquartier nutzbar. Hier ist 

insbesondere die Zwergfledermaus zu erwarten, welche ubiquitär verbreitet ist und auch im Stadtge-

biet von Frankfurt großflächig vorkommt. 

Artenschutzrechtliche Konflikte ergeben sich aus dem bauzeitigen Tötungsrisiko für flugunfähige Jung-

vögel sowie quartierbeziehende Fledermäuse im Zuge der Abrissarbeiten. Auch können bei den Ro-

dungsarbeiten der Gehölze Jungvögel freibrütender Vogelarten getötet oder Gelege zerstört werden. 

Ebenso besteht Konfliktpotenzial durch den Verlust des Wanderfalkenbrutplatzes sowie den mögli-

chen Verlust weiterer Nistplätze gebäudebrütender Arten (insb. Hausrotschwanz). Aufgrund der vor-

handenen Strukturen kann zudem mit dem Verlust von Fledermausquartieren gerechnet werden. 

Für die Gruppe der Fledermäuse werden vertiefende Untersuchungen empfohlen (s. Kap.6.3), um den 

Ausgleichsbedarf adäquat abschätzen zu können sowie um Aussagen zu Wochenstuben- oder Paa-

rungsquartieren treffen zu können. 
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Unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ste-

hen dem Vorhaben nach derzeitigem Kenntnisstand keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen: 

 

Tabelle 1: Zusammenstellung aller erforderlichen artenschutzrechtlichen Maßnahmen  

Nummerierung der Maßnahme Bezeichnung der Maßnahme 

Vermeidungsmaßnahme 1 Zeitliche Beschränkung von Fällung und Rodung 

Vermeidungsmaßnahme 2 Zeitliche Beschränkung der Gebäudeabrisse 

Vermeidungsmaßnahme 3 Umweltbaubegleitung 

Ausgleichsmaßnahme 1 Ersatz von Nistplätzen und Fledermausquartieren 

 

Unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen wird nicht gegen die Verbotstatbestände des 

§ 44 (1) Nr. 1-3 BNatSchG verstoßen. 
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9 FOTODOKUMENTATION 

 

Foto 1: Das zentral im Plangebiet liegende TZE Hochhaus. Hinter den senkrecht verlaufenden 

Strukturen im oberen Bereich verläuft rundherum ein offener Gang (s. Foto 2). 

 

Foto 2+3: Blick in den um das Gebäude herumführenden offenen Gang in der 19. Etage. Dieser ist zur 

Vogelabwehr größtenteils eingenetzt. Auf den erreichbaren Auflageflächen der 

Balkenkonstruktion fanden sich verteilt um das Gebäude mehrere Nester (s. rechtes Bild), 

welche auf die Straßentaube zurückzuführen sind. 
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Foto 4: Frei einfliegbarer, optimaler Wanderfalken-Brutplatz an der nach Nordosten gerichteten 

Stirnseite ebenfalls im 19. Stockwerk. 

 

Foto 5: Insbesondere an der nach Norden verlaufenden Brüstung wurden zahlreiche Fraßspuren und 

Kot der Wanderfalken gesichtet. Hier finden sich häufig genutzte Fraßplätze der Art.  
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Foto 6: Der Flachdachaufsatz ist wie auch der mittlere Bereich der Fassade der nach Nordosten und 

Südwesten exponierten Stirnseiten (s. Foto 8) mit Steinplatten vertäfelt. Diese sind durch 

schmale Spalte getrennt. Dahinter befinden sich Hohlräume, welche attraktive 

Spaltenquartiere für gebäudebewohnende Fledermausarten wie die Zwergfledermaus 

darstellen können. Auch die Attikaverkleidung stellt eine potenzielle Quartierstruktur dar.  

 

Foto 7: An dieser Stelle ist der deutliche Hohlraum hinter den Steinvertäfelungen gut ersichtlich. 
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Foto 8: Steinplattenvertäfelung an den mittleren Bereichen der Stirnseiten. Die angrenzenden 

flacheren Flügelgebäude weisen keine einfliegbare Attika auf, es ist keine Spaltstruktur 

vorhanden.  

 

Foto 9: Flachdachbereich des südlich an das TZE angrenzenden, deutlich flacheren Flügelgebäudes.An 

den Flügelgebäuden wurden keine relevanten Strukturen vorgefunden. 
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Foto 10: Blick auf die beiden am westlichen Rand gelegenen größeren Bestandsgebäude. Ebenfalls zu 

erahnen ist der hohe Grad an Versiegelung. Die rechts im Bild zu sehenden Bäume befinden 

sich bereits außerhalb des Plangebiets. 

 

Foto 11: Das nordwestliche Bestandsgebäude beherbergt eine Kita. Auch hier stellen die 

Attikastrukturen, insbesondere auch entlang des Vorbaus, potenzielle Quartiere für 

Fledermäuse dar. 
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Foto 12: Loch in der Holzverkleidung des überdachten Eingangsbereichs. Auch hier könnten 

Fledermäuse einfliegen oder aber gebäudebrütende Vogelarten wie der Hausrotschwanz 

brüten. 

 

Foto 13: Das weitere Gebäude entlang des westlichen Randes ist als konfliktarm zu bewerten. Wobei 

auch hier möglicherweise eine Eignung der Attika als Einschlupf für Fledermäuse besteht, je 

nach Ausprägung der angrenzenden Strukturen. 
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Foto 14: Zwischen TZE und den westlichen beiden größeren Bestandsgebäuden finden sich drei dieser 

kleineren blauen Flachdachgebäude mit vorhandener Attika. 

 

Foto 15: Die selbe Problematik an den Gebäuden im südöstlichen Bereich an der Pforte. Auch hier zieht 

sich rund um beide Gebäude eine für Fledermäuse möglicherweise attraktive 

Attikaverkleidung. 
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Foto 16: Der Unterkellerung des Pförtnergebäudes kommt keine Eignung als Winterquartier zu. Es 

konnten keine Hinweise auf ehemaligen Besatz festgestellt werden. 

 

Foto 17: Freibereich östlich des TZE. Die wenigen vorhandenen Bestandsbäume weisen keinerlei 

Höhlenstrukturen auf.  
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Foto 18: Ein Wanderfalke des ansässigen Revierpaares, hier zu sehen an dem östlich benachbarten LG-

Hochhaus außerhalb des Planungsgebiets. Das Gebäude wird nach Auskunft des 

Sicherheitspersonals häufig als Sitzwarte genutzt. 

 

   

 


